
 

 

 

Sozialwahlen in der SVLFG - am 31. Mai 2023 wird neu gewählt! 

 

Die Landesbauernverbände der Neuen Bundesländer suchen in der Gruppe der  

Selbständigen ohne fremde Arbeitskräfte für die kommenden Sozialwahlen im Jahr 2023  

Kandidatinnen und Kandidaten für die soziale Selbstverwaltung, die im aktiven Berufsleben 

stehen. 

 

Was sind Sozialwahlen im Allgemeinen 

▪ Die Wahlen finden aller 6 Jahre statt. Gewählt werden Vertreter in den 

Selbstverwaltungsorganen der Sozialversicherung (z.B. Deutsche Ren-

tenversicherung, gesetzliche Krankenkassen, gesetzliche Unfallversiche-

rung und in der SVLFG) 

▪ Zur Wahl stehen nur Vorschlaglisten 

▪ Sozialwahlen finden ausschließlich als Briefwahl statt. 

 

Die SVLFG (Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau), da sind 

Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft, Landwirtschaftliche Alterskasse,  

Landwirtschaftliche Krankenkasse und Landwirtschaftliche Pflegekasse 

 

Was/Wer wird gewählt 

▪ In der SVLFG wird von den Wahlberechtigten die 60-köpfige Vertreter-versamm-

lung gewählt, die aus je 20 Vertretern der folgenden Gruppen besteht: 

✓ Gruppe der Selbständigen ohne fremde Arbeitskräfte (SofA) 

✓ Gruppe der Arbeitgeber  

✓ Gruppe der versicherten Arbeitnehmer. 

▪ Die neue Vertreterversammlung wählt den 15-köpfigen Vorstand.  

 

Wie wird gewählt 

▪ Sozialwahl ist eine Listenwahl. 

→ Keine Wahl einzelner Personen, sondern Listen der Gruppen. 

▪ Es finden keine Wahlhandlungen statt (sog. Friedenswahl), wenn aus einer 

Gruppe nur eine Vorschlagsliste zugelassen wird oder auf mehreren Vorschlags-

listen insgesamt nicht mehr Bewerber benannt werden, als Mitglieder zu wählen 

sind  →  die Vorgeschlagenen gelten als gewählt. 

▪ Stehen mehr Bewerber auf verschiedenen Listen zur Wahl als Mitglieder zu wäh-

len sind, findet eine Wahlhandlung statt (sog. Urwahl).  

 

Wer darf Listen einreichen 

Vorschlagsberechtigt sind für die 

▪ Gruppe der SofA 

✓ berufsständische Vereinigungen der Landwirtschaft sowie deren Verbände 
(z.B. Landesbauernverband), 

▪ Gruppe der versicherten Arbeitnehmer 

✓ Gewerkschaften und andere selbständige Arbeitnehmervereinigungen sowie 
deren Verbände, 

▪ Gruppe der Arbeitgeber 

✓ Arbeitgebervereinigungen sowie deren Verbände. 



 

 
 

 

Werden Sie Kandidatin oder Kandidat auf unserer gemeinsamen Liste der Lan-

desbauernverbände der neuen Bundesländer bei der Sozialwahl 2023, wenn 

Sie soziale Verantwortung übernehmen und aktiv mitgestalten wollen! 

 

Wer gehört zur Gruppe der SofA‘s  

▪ der unfallversicherte Unternehmer und sein unfallversicherter Ehegatte / Leben-

spartner, wenn in dem Unternehmen keine fremden Arbeitskräfte beschäftigt 

werden, 

▪ ehemalige SofA oder deren Ehegatten/Lebenspartner, die eine Unfallrente der 

LBG beziehen, 

▪ Unternehmer, die nicht länger als sechs Monate fremde Arbeitskräfte beschäfti-

gen. 

 

Die Wahl in der SVLFG und die Kandidatur für Landwirte (Haupt- und Nebener-

werb), Waldbesitzer und für den Gartenbau, besonders auch für die ostdeut-

schen Bundesländer sind wichtig! 

 

Direkte Mitbestimmung in der Vertreterversammlung für die ostdeutschen Bundesländer 

Mitglieder der Vertreterversammlung können: 

✓ auf konkrete Probleme und Gegebenheiten mit kompetentem Sachverstand 

praxisgerecht reagieren. 

✓ Änderungen im Rahmen der Gesetze herbeiführen. 

✓ Beschlüsse über die Höhe der Beiträge zur landwirtschaftlichen Berufsgenos-

senschaft und landwirtschaftlichen Krankenkasse fassen. 

✓ eigenständig über Inhalte der Satzung bestimmen, u.a. 

− Beschlüsse zu Mehrleistungen für Versicherte fassen,  

− Anpassungen der Leistungen zur Betriebs- und Haushaltshilfe be-

schließen. 

 

Zur Arbeit der Mitglieder der Vertreterversammlung 

Wichtigster Termin ist die jährliche Vertreterversammlung. Diese findet in der Regel an zwei Tagen im 

November eines Jahres statt. Auf ihr werden Änderungen der Satzung beschlossen und weitere weit-

reichende Beschlüsse gefasst. 

 

 

Ihre Ansprechpartner 

Thüringer Bauernverband e.V.   - Cornelia Müller  

Sächsischer Landesbauernverband e.V.  - Kati Fichter 

Bauernverband Sachsen-Anhalt e.V.  - Jana Unger 

Bauernverband Mecklenburg-Vorpommern e.V. - Dr. Martin Piehl 

Landesbauernverband Brandenburg e.V.   - Anja Spieseke 


